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Regeste

Revisionsgesuch gegen das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 18. Oktober
2021 (6B_863/2021) | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 18. Oktober 2021 trat das Bundesgericht auf eine Beschwerde von
A.________ (nachfolgend: Gesuchsteller) aus formellen Gründen nicht ein (6B_863/2021).
Dagegen wendete sich der Gesuchsteller am 16. November 2021 mit einem
"Überprüfungsgesuch" an das Bundesgericht.

E. 2
Das Rechtsmittel des "Überprüfungsgesuchs" sieht das Bundesgerichtsgesetz nicht vor. Die
Eingabe des Gesuchstellers kann nur als Revisionsgesuch entgegengenommen werden.

E. 3
Entscheide des Bundesgerichts erwachsen am Tag ihrer Ausfällung in Rechtskraft ( Art. 61
BGG ). Das Bundesgericht kann auf seine Urteile nur zurückkommen, soweit einer der in
den Art. 121 ff. BGG abschliessend aufgeführten Revisionsgründe gegeben ist. Allfällige
Revisionsgründe sind in gedrängter Form darzulegen (vgl. Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art.
121-123 BGG ) und müssen sich auf das zu revidierende Urteil beziehen. Handelt es sich
dabei um einen Nichteintretensentscheid, muss der Revisionsgrund die
Nichteintretensmotive beschlagen. Die Revision eröffnet dem Gesuchsteller nicht die
Möglichkeit, die Rechtslage erneut zu diskutieren und eine Wiedererwägung des
bundesgerichtlichen Urteils zu verlangen, das er für unrichtig hält (Urteil 6F_15/2021 vom
30. August 2021 E. 2 mit Hinweis).

E. 4
Das zu beurteilende Revisionsgesuch genügt den dargestellten Begründungsanforderungen
nicht. Aus der Eingabe des Gesuchstellers geht nicht hervor, inwiefern das Bundesgericht
mit seinem Urteil 6B_863/2021 vom 18. Oktober 2021 Anlass für eine Revision gegeben
haben soll. Gemäss diesem Urteil wurde auf die Beschwerde des Gesuchstellers unter
anderem nicht eingetreten, weil er der mehrfachen Aufforderung des Bundesgerichts, eine
verbesserte, d.h. massiv kürzere Beschwerdeschrift einzureichen, nur unzureichend
nachkam. Diese formellrechtliche Würdigung lässt sich als solche im Revisionsverfahren
nicht überprüfen. Kritik an der rechtlichen Behandlung der damaligen Beschwerde ist im
Revisionsverfahren nicht zulässig. Der Umstand, dass der Gesuchsteller die Erwägungen
des Bundesgerichts als unfair erachtet, begründet keinen Revisionsgrund im Sinne von Art.
121 - 123 BGG . Das Revisionsgesuch entbehrt nach dem Gesagten einer tauglichen



Begründung, weshalb darauf in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 BGG nicht eingetreten
wird.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Gesuchsteller die Gerichtskosten ( Art. 66
Abs. 1 BGG ).
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